
3260 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

Bericht 

des Ausschusses für Verfassung und Föderalismus 

über den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 5. Juni 1987 betreffend ein 

Bundesverfassungsgesetz über die Begrenzung von Pensionen oberster Organe 

Der Verfassungsgerichtshof hat in kürzlich ergangenen Erkenntnissen bezüge

rechtliche Bestimmungen aufgehoben, durch die Pensionen oberster Organe im 

Falle des Zusammentreffens mit anderen Zuwendungen von Gebietskörperschaften 

oder der KontroJle des Rechnungshofes unterliegenden Einrichtungen ihrer Höhe 

nach einer Begrenzung unterworfen wurden. 

Durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß soll klargestellt werden, daß 

bundes- und landesgesetzliche Regelungen über Ruhe- und Versorgungsbezüge von 

Organen, die bezügerechtlichen Regelungen des Bundes und der Länder unterliegen, 

vorsehen können, daß die aufgrund der öffentlichen Funktion zustehenden Ruhe-und 

Versorgungsbezüge insoweit gekürzt werden, als sie zusammen mit anderen Zuwen

dungen, die solche Personen seitens einer Gebietskörperschaft oder von Einrichtun

gen, die der Kontrolle des Rechnungshofes unterliegen, zustehen, einen gesetzlich 

festgelegten Höchstbetrag übel'steigen, ohne daß solche Regelungen von Verfas

sungswidrigkeit bedroht sind. 

Der Ausschuß für Verfassung und Föderalismus hat die gegenständliche 

Vorlage in seiner Sitzung vom 16. Juni 1987 in Verhandlung genommen und 

einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu 

erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Ausschuß für Verfassung und 

Föderalismus somit den Antrag, der Bundesrat woUe beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 5. Juni 1987 betreffend 

ein Bundesverfassungsgesetz über die Begrenzung von Pensionen oberster Organe 

wird kein Einspruch erhoben. 

Jürgen W eis s 

Berichterstatter 

Wien, 1987 06 16 

Dr. S c h a m b eck 

Obmann 
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